
Jede Rechtsanwältin, jeder Rechtsanwalt ist gesetzlich zur 
Fortbildung verpflichtet. Zur Erfüllung dieser Pflicht rät der 
Deutsche Anwaltverein e.V. (DAV), ein freiwilliger 
Zusammenschluss von Rechtsanwältinnen und 
Rechtsanwälten, seinen Mitgliedern, sich im Umfang von 
mindestens fünfzehn Zeitstunden jährlich fortzubilden. Geeignet 
hierfür ist die Teilnahme an Seminaren, sonstigen 
Fachveranstaltungen des DAV oder anderer unabhängiger 
Anbieter oder mit Einschränkungen eigene Dozententätigkeit. 
Mit dieser Bescheinigung ist eine berufliche Fortbildung nach 
eigener Auswahl des Teilnehmers dokumentiert. Durch die 
Teilnahme an Fortbildungsveranstaltungen vertiefen und 
ergänzen Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälte ihre Kenntnisse 
und Fähigkeiten und leisten damit einen Beitrag zur Sicherung 
der Qualität ihrer anwaltlichen Dienstleistungen.

Präsidentin des DAV
Berlin, den 4. April 2023

Rechtsanwalt

Nadim Holle
hat im Jahr 2022
an Fortbildungsveranstaltungen zu folgenden Themen teilgenommen:

Fortbildungsbescheinigung

Das neue Kaufrecht - Update 2022
Seminare VF GmbH; 2 Stunden; 19.01.2022 - 19.01.2022

Der Verkehrsunfall mit Auslandsbezug
Rechtsanwaltskammer für den OLG-Bezirk Hamm; 5 Stunden; 18.03.2022 - 18.03.2022

Grundlagen des Verkehrsunfallrechts
Rechtsanwaltskammer für den OLG-Bezirk Hamm; 5 Stunden; 19.03.2022 - 19.03.2022

Fuhrpark und Flotte im anwaltlichen Mandat
Rechtsanwaltskammer für den OLG-Bezirk Hamm; 5 Stunden; 07.05.2022 - 07.05.2022

Arbeitszeit- und Urlaubsrecht
EIDEN Juristische Seminare, Garmisch-Partenkirchen; 2 Stunden und 30 Minuten; 
04.11.2022 - 04.11.2022

Entgeltfortzahlung, Betriebsrisiko und COVID-19
EIDEN Juristische Seminare, Garmisch-Partenkirchen; 2 Stunden und 30 Minuten; 
04.11.2022 - 04.11.2022

Aktuelles im Arbeitsrecht
Rechtsanwaltskammer für den OLG-Bezirk Hamm; 5 Stunden; 25.11.2022 - 25.11.2022



Jede Rechtsanwältin, jeder Rechtsanwalt ist gesetzlich zur 
Fortbildung verpflichtet. Zur Erfüllung dieser Pflicht rät der 
Deutsche Anwaltverein e.V. (DAV), ein freiwilliger 
Zusammenschluss von Rechtsanwältinnen und 
Rechtsanwälten, seinen Mitgliedern, sich im Umfang von 
mindestens fünfzehn Zeitstunden jährlich fortzubilden. Geeignet 
hierfür ist die Teilnahme an Seminaren, sonstigen 
Fachveranstaltungen des DAV oder anderer unabhängiger 
Anbieter oder mit Einschränkungen eigene Dozententätigkeit. 
Mit dieser Bescheinigung ist eine berufliche Fortbildung nach 
eigener Auswahl des Teilnehmers dokumentiert. Durch die 
Teilnahme an Fortbildungsveranstaltungen vertiefen und 
ergänzen Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälte ihre Kenntnisse 
und Fähigkeiten und leisten damit einen Beitrag zur Sicherung 
der Qualität ihrer anwaltlichen Dienstleistungen.

Präsidentin des DAV
Berlin, den 17. Mai 2022

Rechtsanwalt

Nadim Holle
hat im Jahr 2021
an Fortbildungsveranstaltungen zu folgenden Themen teilgenommen:

Fortbildungsbescheinigung

1. Schadenkongress "AutoSchaden geRECHT - 
Werkstattfreundliches Schadenmanagement"
Seminare VF GmbH; 3 Stunden und 30 Minuten; 27.10.2021 - 27.10.2021

Neue Formen der Arbeit - Homeoffice, Teilzeit, 
Crowdworking & Co.
Rechtsanwaltskammer für den OLG-Bezirk Hamm; 4 Stunden; 02.10.2021 - 02.10.2021

Versicherungsrechtliche Probleme in Verkehrsunfallsachen
Rechtsanwaltskammer für den OLG-Bezirk Hamm; 5 Stunden; 06.09.2021 - 06.09.2021

Aktuelles zum Beschäftigtendatenschutz und EU-DSGVO
Rechtsanwaltskammer für den OLG-Bezirk Hamm; 5 Stunden; 05.06.2021 - 05.06.2021

Personenschadenrecht
Rechtsanwaltskammer für den OLG-Bezirk Hamm; 5 Stunden; 29.05.2021 - 29.05.2021

Das OWi-Mandat: Von der Mandatsaufnahme bis zur 
Rechtsbeschwerde
Rechtsanwaltskammer für den OLG-Bezirk Hamm; 5 Stunden; 24.03.2021 - 24.03.2021



Jede Rechtsanwältin, jeder Rechtsanwalt ist gesetzlich zur 
Fortbildung verpflichtet. Zur Erfüllung dieser Pflicht rät der 
Deutsche Anwaltverein e.V. (DAV), ein freiwilliger 
Zusammenschluss von Rechtsanwältinnen und 
Rechtsanwälten, seinen Mitgliedern, sich im Umfang von 
mindestens fünfzehn Zeitstunden jährlich fortzubilden. Geeignet 
hierfür ist die Teilnahme an Seminaren, sonstigen 
Fachveranstaltungen des DAV oder anderer unabhängiger 
Anbieter oder mit Einschränkungen eigene Dozententätigkeit. 
Mit dieser Bescheinigung ist eine berufliche Fortbildung nach 
eigener Auswahl des Teilnehmers dokumentiert. Durch die 
Teilnahme an Fortbildungsveranstaltungen vertiefen und 
ergänzen Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälte ihre Kenntnisse 
und Fähigkeiten und leisten damit einen Beitrag zur Sicherung 
der Qualität ihrer anwaltlichen Dienstleistungen.

Präsidentin des DAV
Berlin, den 8. Juni 2021

Rechtsanwalt

Nadim Holle
hat im Jahr 2020
an Fortbildungsveranstaltungen zu folgenden Themen teilgenommen:

Fortbildungsbescheinigung

Aktuelles im Arbeitsrecht
Rechtsanwaltskammer für den OLG-Bezirk Hamm; 5 Stunden; 21.11.2020 - 21.11.2020

Arbeitnehmerhaftung, Haftung für betrieblich veranlasste 
Schäden nach Arbeits- und Unfallversicherungsrecht
Rechtsanwaltskammer für den OLG-Bezirk Hamm; 5 Stunden; 24.10.2020 - 24.10.2020

Aktuelle Rechtsprechung des BGH und der Instanzgerichte 
zum Kfz-Schadensersatzrecht
Rechtsanwaltskammer für den OLG-Bezirk Hamm; 5 Stunden; 05.10.2020 - 05.10.2020

Grundlagen des Verkehrsunfallrechts
Rechtsanwaltskammer für den OLG-Bezirk Hamm; 5 Stunden; 10.08.2020 - 10.08.2020

Die KFZ-Schadenabrechnung
Rechtsanwaltskammer für den OLG-Bezirk Hamm; 5 Stunden; 01.08.2020 - 01.08.2020

Der gesetzliche Arbeitgeberwechsel nach der neuen 
Rechtsprechung zum Betriebsübergangsrecht
Rechtsanwaltskammer für den OLG-Bezirk Hamm; 5 Stunden; 01.02.2020 - 01.02.2020
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Jede Rechtsanwältin, jeder Rechtsanwalt ist gesetzlich zur Fortbildung 
verpflichtet. Zur Erfüllung dieser Pflicht rät der Deutsche 
Anwaltverein e.V. (DAV), ein freiwilliger Zusammenschluss von 
Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälten, seinen Mitgliedern, sich im 
Umfang von mindestens fünfzehn Zeitstunden jährlich fortzubilden. 
Geeignet hierfür ist die Teilnahme an Seminaren, sonstigen 
Fachveranstaltungen des DAV oder anderer unabhängiger Anbieter 
oder mit Einschränkungen eigene Dozententätigkeit. Mit dieser 
Bescheinigung ist eine berufliche Fortbildung nach eigener Auswahl 
des Teilnehmers dokumentiert. Durch die Teilnahme an 
Fortbildungsveranstaltungen vertiefen und ergänzen 
Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälte ihre Kenntnisse und Fähigkeiten 
und leisten damit einen Beitrag zur Sicherung der Qualität ihrer 
anwaltlichen Dienstleistungen.

Präsidentin des DAV
Berlin, den 26. Februar 2020

Rechtsanwalt

Nadim Holle
hat im Jahr 2019
an Fortbildungsveranstaltungen zu folgenden Themen teilgenommen:

Fortbildungsbescheinigung

Stand der Umsetzung der Eckpunkte des arbeitsrechtlichen 
Programms der 19. Wahlperiode
Rechtsanwaltskammer für den OLG-Bezirk Hamm; 5 Stunden; 06.07.2019 - 06.07.2019

Rostlaube statt Luxusschlitten? Der Gebrauchtwagen in der 
aktuellen Rechtsprechung
Rechtsanwaltskammer für den OLG-Bezirk Hamm; 5 Stunden; 21.08.2019 - 21.08.2019

Wie nimmt die Verteidgung den gerichtlichen / außer- 
gerichtlichen Sachverständigen richtig in Anspruch?
VUT-Sachverständigen GmbH & Co. KG, Püttlingen; 8 Stunden; 27.09.2019 - 28.09.2019

Vergütung ohne Arbeit - Urlaub, Entgeltfortzahlung, 
Annahmeverzug
EIDEN Juristische Seminare, Garmisch-Partenkirchen; 5 Stunden; 19.11.2019 - 19.11.2019

Querbeet durch das Schadensrecht in Verkehrssachen
Zorn-Seminare, Gernsbach; 5 Stunden; 29.11.2019 - 29.11.2019



Seite 2/2

Jede Rechtsanwältin, jeder Rechtsanwalt ist gesetzlich zur Fortbildung 
verpflichtet. Zur Erfüllung dieser Pflicht rät der Deutsche 
Anwaltverein e.V. (DAV), ein freiwilliger Zusammenschluss von 
Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälten, seinen Mitgliedern, sich im 
Umfang von mindestens fünfzehn Zeitstunden jährlich fortzubilden. 
Geeignet hierfür ist die Teilnahme an Seminaren, sonstigen 
Fachveranstaltungen des DAV oder anderer unabhängiger Anbieter 
oder mit Einschränkungen eigene Dozententätigkeit. Mit dieser 
Bescheinigung ist eine berufliche Fortbildung nach eigener Auswahl 
des Teilnehmers dokumentiert. Durch die Teilnahme an 
Fortbildungsveranstaltungen vertiefen und ergänzen 
Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälte ihre Kenntnisse und Fähigkeiten 
und leisten damit einen Beitrag zur Sicherung der Qualität ihrer 
anwaltlichen Dienstleistungen.

Präsidentin des DAV
Berlin, den 26. Februar 2020

Rechtsanwalt

Nadim Holle
hat im Jahr 2019
an Fortbildungsveranstaltungen zu folgenden Themen teilgenommen:

Fortbildungsbescheinigung

Der Verteidiger in Verkehrsstraf- und Bußgeldsachen
Zorn-Seminare, Gernsbach; 5 Stunden; 29.11.2019 - 29.11.2019

Arbeitsgerichtsprozesse richtig führen
Rechtsanwaltskammer für den OLG-Bezirk Hamm; 5 Stunden; 16.03.2019 - 16.03.2019
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Jede Rechtsanwältin, jeder Rechtsanwalt ist gesetzlich zur Fortbildung 
verpflichtet. Zur Erfüllung dieser Pflicht rät der Deutsche 
Anwaltverein e.V. (DAV), ein freiwilliger Zusammen- schluss von 
Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälten, seinen Mitgliedern, sich im 
Umfang von mindestens zehn Zeitstunden jährlich fortzubilden. 
Geeignet hierfür ist die Teilnahme an Semi- naren, sonstigen 
Fachveranstaltungen des DAV oder anderer unabhängiger Anbieter 
oder mit Einschränkungen eigene Dozententätigkeit. Mit dieser 
Bescheinigung ist eine berufliche Fortbildung nach eigener Auswahl 
des Teilnehmers dokumen- tiert. Durch die Teilnahme an 
Fortbildungsveranstaltungen ver- tiefen und ergänzen 
Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälte ihre Kenntnisse und Fähigkeiten 
und leisten damit einen Beitrag zur Sicherung der Qualität ihrer 
anwaltlichen Dienstleistungen.

Präsidentin des DAV

Berlin, den 14. Mai 2019

Fortbildungsbescheinigung

Rechtsanwalt

hat im Jahr 2018

an Fortbildungsveranstaltungen zu folgenden Themen teilgenommen:

Nadim Holle

Private Unfallversicherung Update - Grundlagen und aktuelle 
Rechtsprechung
Rechtsanwaltskammer Hamm; 5 Stunden; 23.11.2018 - 23.11.2018

Wie nimmt die Verteidgung den gerichtlichen / außer- 
gerichtlichen Sachverständigen richtig in Anspruch?
VUT-Sachverständigen GmbH & Co. KG, Püttlingen; 8 Stunden; 19.10.2018 - 20.10.2018

Gesundheitsschutz im Arbeitsrecht
EIDEN Juristische Seminare, Köln; 5 Stunden; 06.10.2018 - 06.10.2018

Brennpunkte des Arbeitsrechts - Rechtsprechung und 
Gesetzgebung
EIDEN Juristische Seminare, Köln; 5 Stunden; 05.10.2018 - 05.10.2018

Vergütung ohne Arbeit - Urlaub, Entgeltfortzahlung, 
Annahmeverzug
EIDEN Juristische Seminare, Köln; 5 Stunden; 05.10.2018 - 05.10.2018
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Jede Rechtsanwältin, jeder Rechtsanwalt ist gesetzlich zur Fortbildung 
verpflichtet. Zur Erfüllung dieser Pflicht rät der Deutsche 
Anwaltverein e.V. (DAV), ein freiwilliger Zusammen- schluss von 
Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälten, seinen Mitgliedern, sich im 
Umfang von mindestens zehn Zeitstunden jährlich fortzubilden. 
Geeignet hierfür ist die Teilnahme an Semi- naren, sonstigen 
Fachveranstaltungen des DAV oder anderer unabhängiger Anbieter 
oder mit Einschränkungen eigene Dozententätigkeit. Mit dieser 
Bescheinigung ist eine berufliche Fortbildung nach eigener Auswahl 
des Teilnehmers dokumen- tiert. Durch die Teilnahme an 
Fortbildungsveranstaltungen ver- tiefen und ergänzen 
Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälte ihre Kenntnisse und Fähigkeiten 
und leisten damit einen Beitrag zur Sicherung der Qualität ihrer 
anwaltlichen Dienstleistungen.

Präsidentin des DAV

Berlin, den 14. Mai 2019

Fortbildungsbescheinigung

Rechtsanwalt

hat im Jahr 2018

an Fortbildungsveranstaltungen zu folgenden Themen teilgenommen:

Nadim Holle

Schadenersatz- und Kaskoversicherungsrecht (Sachschaden)
Rechtsanwaltskammer Hamm; 5 Stunden; 27.06.2018 - 27.06.2018

Verkehrskongress Saarbrücken 2018
VUT-Sachverständigengesellschaft mbH & Co. KG, Saarbrücken; 5 Stunden; 01.06.2018 - 01.06.2018
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